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l. Bekanntmachu der Verba einde Kirchheimbolanden

17.04.19 Bekanntmachung über die Feststellung und Offenlegung 347
des Jahresabschlusses 201 7 der Verbandsgemeindewerke
- Kanalwerk -

17.04.19 Bekanntmachung über die Feststellung und Offenlegung 348
des Jahresabschlusses 201 7 der Verbandsgemeindewerke
- Schwimmbäder -

ll. Bekanntmachun anderer Behörden

Datum lnhalt

18.04.19 Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Bischheim
über die Einsicht der Niederschrift der Genossenschafts-
versammlung vom 1 9.03.201 I

18.04.19 Bekanntmachung der Kreisverwaltung Donnersbergkreis
über die Genehmigung der Veräußerung von Grundbesitz
in der Gemarkung Dannenfels,

26.04.19 Bekanntmachung der Landwirtschaftskammer
Rheinland -Pfalz über die Rodungs-, Pflanz- und

Anderungsmeldung zur EU-Weinbaukartei 201 9
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Besuchzeiten der VerbandsoemeindeveMaltuno Kirchheimbolanden Neue Allee 2:

Montag
Dienstag
Mittwochs
Donnerstag
Freitag

8.00 Uhr
8.00 Uhr
8.00 Uhr
8.00 Uhr
8.00 Uhr

bis'l2.OO Uhr und 14.00 Uhrbis 16 00 Uhr

bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

bis 12.00 Uhr und nachmittags geschlossen
bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18 00 Uhr

bis 12.00 Uhr

vg@kirchheimbolanden.de
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Verbandsgemeindewerke
67 292 Ki rch hei mbolan den

AZ.:VGW l80O-72/L9lku

Ki rch heimboland en, t7 .04.2019

BEKANNTMACHUNG

Jahresabschluss 201-7 der Verbandsgemeindewerke - Kanalwerk -

Aufgrund des 5 27 Abs. 3 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz

vom 05. Oktober 1999 wird hiermit

die Feststellung

des Jahresabschlusses 2OL7 für die Verbandsgemeindewerke - Kanalwerk - durch den Be-

schluss des Verbandsgemeinderates vom 16. April 2019 öffentlich bekannt gemacht.

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bestäti-
gungsbericht und der Bestätigungsvermerk in der Zeit vom

29. April 2019 bis 07. Mai 2OI9

öffentlich bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden, Verbandsgemeinde-
werke, Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden, Zimmer 106, zur Einsichtnahme während der
allge meinen öffnun gszeiten ausliegt

Kurz

Werkleiter
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Verba ndsgemei ndewerke
67 292 Ki rch heim bolanden

AZ.:VGW/800-L2/2Olku

Ki rch heimbolanden, 77 .04.20t9

BEKAN NTMACH U NG

Jahresabschluss 2017 der Verbandsgemeindewerke - Schwimmbäder -

Aufgrund des 5 27 Abs. 3 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz

vom 05. Oktober 1999 wird hiermit

die Feststellung

des Jahresabschlusses 2OL7 für die Verbandsgemeindewerke - Schwimmbäder - durch den

Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 16. April 2019 öffentlich bekannt gemacht.

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bestäti-

gungsbericht und der Bestätigungsvermerk in der Zeit vom

29. April 2019 bis 07. Mai 20Lg

öffentlich bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden, Verbandsgemeinde-

werke, Gasstraße 4,67292 Kirchheimbolanden, Zimmer L06, zur Einsichtnahme während der

allgem el Öffn u ngszeiten ausliegt

Kurz

Werkleiter
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Jagdgenossenschaft Bisch heim

BEKANNTMACHUNG

Gemäß $ 5 Abs. 6 der Jagdgenossenschaftssatzung wird hiermit bekannt gemacht,

dass die Niederschrift über die Genossenschaftsversammlung vom 19.03.2019 in der

Zeit von

03. Mai 2019 bis einschl. 17. Mai 2019

bei der Verbandsgemeindevenrualtung Kirchheimbolanden, Neue Allee 2,

Zimmer 217 , während der Dienststunden, zur Einsichtnahme offen liegt.

Bischheim, 18.04.2019

gez. Willig

Jagdvorsteher
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BEK ANNTMAC HUNG

über die Genehmigung der Veräußerung des nachstehenden Grundbesitzes ist nach dem

Grundstücksverkehrsgesetz (S 2f0 zu entscheiden.

Grundbuch des Amtsgerichts Rockenhausen für Dannenfels, B.latt 705' Gemarkung
Dannenfels

Flst. Nr Nutzungsart Gewanne Flächengröße

331 I Waldfläche Wurzelgraben 0,6509 ha

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung lhres Betriebes am Enryerb des Grundbesitzes

interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren Landwirtschaftsbehörde bei der

Kreisverwaltung Donnersbergkreis (Abt. 8) innerhalb von zehn Tagen ab Erscheinungstag

dieser Bekanntmachung ich mitzuteilen

Kirchheimbolanden, den 1 8.04.201 9

Kreisverwaltu ng Don nersbergkreis
lm Auftrag

Mattern
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EU-Weanbaukantei

Ffüanlz- und An metdun'l

Die zusammengefasste Rodungs-, Pflanz- und Anderungsmeldung a)r
EU-Weinbaukaftei2019 ist spätestens his zusm 3't. NTai Z0lgabzugeben.
Meldepflichtig sind alle Winzer, die

- mehr als 1 Ar Rebfläche bewirlschaften.
- Flächen zur ausschließlichen Erzeugung von Edelreisern bzw.

Flächen zu Versuchszwecken, deren Ertrag nicht in Verkehr gäbracht
werden darf, bewirtschaften.

Allen Weinbautreibenden, von denen bereits Rebflächendaten in der
EU-Weinbaukarlei geführt werden, wird im April ein Auszug mit den
derzeitigen Daten der EU-Weinbaukartei zugestellt. Zu melden sind alle
Rodungen und Fflanzungen, die seit dem 1. Juni 2018 vorgenommen
wurden sowie alle Korrektunen, Bewirtschaftenwechse! und Ande!.rlngen.
Seit 1. Januar 2016 muss grundsätzlich ein Antrag auf Genehmigung Jn"t
Pflanzung gestellt werden und die Genehmigung muss vor der Pflanzung
vorliegen (Ausnahme: vereinfachtes Verfahren).

Das ausgefüllte Formular ist bis zum 3't. Ma! 20'Ng bei der zuständigen
Stadt-, Gemeinde- bzw. Verbandsgemeindeverwaltung oder direkt bei der
La n dwi rtschaft ska m mer Rhei n I a n d-Pf alz a bzu ge be n.

Die EU-Weinbaukartei dient außerdem als Grundlage für die Gesamt-
hektarertragsregelung. Wegen den Rechtsfolgen bitten wir Sie, auf richtiges
und vollständiges Ausfüllen der Meldungen sowie deren fristgerechte Abgabe
zu achten.
Weitere lnformationen erhalten Sie auf der Website der Landwirtschafts-
kammer unter \ /v! /r/ lwk-rlp.de
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an lhre zuständige Dienststelle der
Landwirtschaftskam mer Rhein la n d-Pf alz.

La n dwi rlsch aftska m m er
Rheinland -Pfalz

55543 Bad Kreuznach


